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Hochbegabtenförderung am Gymnasium; 
hier: Hochbegabtenklassen  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler ist eine der wich-
tigsten Aufgaben unseres Bildungssystems und wird von der Staatsregie-
rung mit großem Nachdruck verfolgt. Einen Schwerpunkt der bayerischen 
Hochbegabtenförderung stellen die Hochbegabtenklassen dar, die in die-
sem Schuljahr ausgeweitet werden konnten, so dass derartige Klassen jetzt 
in allen Regierungsbezirken angeboten werden.  
So sind Hochbegabtenklassen am  
 

- Gymnasium bei St. Stephan Augsburg,  
- Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium Bayreuth,  
- Comenius-Gymnasium Deggendorf,  
- Otto-von-Taube-Gymnasium Gauting,  
- Maria-Theresia-Gymnasium München,  
- Dürer-Gymnasium Nürnberg,  
- Kepler-Gymnasium Weiden sowie am 
- Deutschhaus-Gymnasium Würzburg eingerichtet. 

 
Am Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium Bayreuth und am Comenius-
Gymnasium Deggendorf besteht die Möglichkeit einer Internatsbetreu-
ung. Über weitere Möglichkeiten, Schülerinnen und Schüler, die nicht im 
Einzugsbereich der Schule wohnen, in einem Heim unterzubringen, können 
die Schulen Auskunft geben. 
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Das Förderangebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die eine spe-
zielle Hochbegabung nachweisen können. Auf der Basis der einzurei-
chenden Unterlagen und des Aufnahmeverfahrens treffen die Schulen die 
endgültige Entscheidung über die Aufnahme. Aufgenommen werden dabei 
nicht nur Schülerinnen und Schüler, deren herausragende Begabung durch 
schulische Leistungen dokumentiert ist, sondern auch Kinder, die im Um-
gang mit Problemen besondere Kreativität und Originalität zeigen oder die 
nach den Erkenntnissen der Begabungsdiagnostik eine weit überdurch-
schnittliche Intelligenz vermuten lassen. Die Fähigkeiten dieser Schülerin-
nen und Schüler sollen durch eine angemessene Erhöhung der Lernge-
schwindigkeit und eine Verringerung von Übungs- und Wiederholungs-
phasen zugunsten der Vertiefung und Ergänzung von Unterrichtsthe-
men gefördert werden.   
In diesen Klassen werden Hochbegabungen ergänzend zum regulären Un-
terricht durch besondere Angebote gefördert. Dabei werden Kinder und 
Jugendliche in ihrer kognitiven und sozialen Entwicklung gezielt unters-
tützt. Die mit dem jeweiligen Schulprofil abgestimmten Enrichment-
programme in den Hochbegabtenklassen beinhalten eine Vertiefung der 
Unterrichtsfächer, fächerübergreifende Projekte und Kurse mit psychologi-
schem Schwerpunkt. Sowohl im regulären Unterricht als auch im Enrich-
ment wird den Schülerinnen und Schülern weitgehend selbstbestimmtes 
und selbstorganisiertes sowie projektorientiertes Arbeiten ermöglicht.  
 
In einer gemeinsamen Kabinettssitzung des Landes Baden-Württemberg 
und des Freistaats Bayern haben die Landesregierungen beschlossen, ihre 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Hochbegabtenförderung auszutauschen. 
So werden seit Frühjahr 2008 Hochbegabtenzüge der beiden Länder für 
insgesamt vier Jahre wissenschaftlich begleitet. Dabei wird die Effi-
zienz der heute schon verwirklichten Maßnahmen an den Schulen überprüft 
und optimiert. Zudem sollen Modelle zur Übertragung auf die Förderung 
Hochbegabter in Regelklassen entwickelt werden.   
 
Aufnahmeverfahren 
Anträge von Eltern auf Aufnahme ihres Kindes in eine Hochbegabtenklasse 
sind möglichst frühzeitig an das in Frage kommende Gymnasium zu rich-
ten. 
 
Die Anträge sollen eine kurze Begründung der Bewerbung enthalten. Dar-
über hinaus sind mindestens folgende Unterlagen beizufügen: 

• Jahreszeugnis der 3. Klasse, Information der Grundschule über den 
Leistungsstand Ende Januar, Übertrittszeugnis (Anfang Mai nachzu-
reichen),  

• Hinweise auf zusätzliche Qualifikationen musikalischer, künstlerisch-
gestalterischer, sportlicher und sozialer Art aus dem außerschuli-
schen Bereich,  

• ggf. weitere vorhandene Unterlagen. 
 
Interessierte Eltern sollten sich frühzeitig bei den in Frage kommenden 
Schulen über besondere Bewerbungsvoraussetzungen informieren. Die 
Schulen entscheiden auch darüber, ob Bewerber zu dem mehrstufigen 
Aufnahmeverfahren eingeladen werden, bei dem mittels einer Begabungs-
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testung und eines Testunterrichts ein Urteil über die Eignung für den Be-
such einer Hochbegabtenklasse gewonnen werden soll. Auf der Basis der 
einzureichenden Unterlagen und des Aufnahmeverfahrens treffen die Schu-
len die endgültige Entscheidung über die Aufnahme. Ein Anspruch auf Auf-
nahme besteht nicht.  
 
Für die Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5 gilt: 
Eine Aufnahme in eine Hochbegabtenklasse ohne Erfüllung der Aufnahme-
voraussetzungen für das Gymnasium (§ 26 GSO) ist auch für hochbegabte 
Schülerinnen und Schüler nicht möglich. 
 
Schülerinnen und Schüler einer öffentlichen oder staatlich anerkannten 
Volksschule, denen zum Halbjahr oder zum Ende der Jahrgangsstufe 3 das 
Überspringen gestattet worden ist, erhalten kein Übertrittszeugnis und le-
gen stattdessen die ausdrückliche Befürwortung der Grundschule vor.  
 
Für die Aufnahme in eine höhere Jahrgangsstufe gilt: 
Der Bewerbung um die Aufnahme muss über die oben genannten Unterla-
gen hinaus auch ein Gutachten des Gymnasiums, das die Schülerin bzw. 
der Schüler bisher besucht, beigefügt werden. Dieses Gutachten sollte in-
sbesondere auf folgende Gesichtspunkte eingehen: Arbeitsverhalten, Moti-
vation, Lernfähigkeit, Kreativität, emotionale Stabilität und Sozialverhalten. 
 
Anmeldetermine 
Die Anmeldung muss spätestens am 15. März 2010 an den jeweiligen 
Schulen eingehen; die genauen Termine sind bei den einzelnen Schulen zu 
erfragen.  
 
Beobachtung und Auswahl der Schülerinnen und Schüler  
Das möglichst frühzeitige Erkennen einer Hochbegabung ist zentrale Vor-
aussetzung für eine rechtzeitige und angemessene Förderung hochbegab-
ter Kinder.  
 
Die Lehrkräfte werden deswegen gebeten, Schülerinnen und Schüler, die in 
eine Hochbegabtenklasse der Jahrgangsstufe 6 oder einer höheren Jahr-
gangsstufe aufgenommen werden könnten, auch unter dem Aspekt zu be-
obachten, ob Anzeichen für Hochbegabung zu erkennen sind. Wie bereits 
in den vergangenen Jahren dargelegt, kommen für eine Aufnahme nicht 
nur Kinder mit herausragenden schulischen Leistungen in Betracht, son-
dern auch solche, die zwar nur durchschnittliche Schulleistungen zeigen, 
jedoch durch besondere Kreativität und Originalität beim Umgang mit Prob-
lemen auffallen.  
 
Die Schulen werden gebeten, Eltern, bei deren Kindern derartige Beobach-
tungen gemacht werden oder die von sich aus die Schule über entspre-
chende Beobachtungen unterrichten, über das Angebot der Hochbegab-
tenklassen zu informieren und sie –  ggf. unter Beteiligung des Beratungs-
lehrers und des Schulpsychologen – entsprechend zu beraten. 
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Im Dezember wird Ihnen voraussichtlich ein neu entwickelter Flyer als In-
formationsmaterial zu den Hochbegabtenklassen zukommen, den ich Sie 
an interessierte Schülerinnen und Schüler weiterzugeben bitte. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Walter Gremm 

Ministerialdirigent 

 


